________________________
________________________
________________________
________________________


Kano State Attorney General &
Commissioner for Justice
Haruna Isa Dederi
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Sehr geehrter Herr Generalstaatsanwalt
Es besteht grosse Sorge um das Leben des inzwischen 25-jährigen Sängers Yahaya Sheriff-Aminu. Am 10. August 2020 verurteilte ein oberes Scharia-Gericht im Bundesstaat Kano den damals 21-Jährigen wegen «Blasphemie» zum Tode durch den Strang, weil er ein Lied über WhatsApp verbreitet hatte, das als blasphemisch gegen den Propheten Muhammad angesehen wurde. Im Januar 2021 hob ein Gericht im Bundesstaat Kano die Verurteilung von Yahaya Sheriff-Aminu auf und ordnete eine Wiederaufnahme des Verfahrens wegen Unregelmässigkeiten im ursprünglichen Prozess an. Momentan wartet Yahaya Sheriff-Aminu in Haft auf eine Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof von Nigeria. Amnesty International konnte den Sänger im Gefängnis besuchen: Sein Gesundheitszustand ist besorgniserregend.
Ich fordere Sie auf, die Anklage gegen Yahaya Sheriff-Aminu fallen zu lassen, um seine sofortige und bedingungslose Freilassung zu gewährleisten und auf die baldige Festsetzung eines Termins für die Berufungsverhandlung hinzuwirken.
In der Zwischenzeit müssen seine Haftbedingungen den internationalen Standards gemäss den Mandela-Regeln entsprechen, und er muss sofortigen Zugang zu angemessener medizinischer Versorgung sowie zu angemessener Nahrung und Kleidung erhalten.
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